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Satzungsmitglied, einschließlich der Streitfragen über den 
Lohn und den Heuervertrag, zu klären;

3. Maßnahmen zur Anheuerung oder zur Entlassung des 
Kapitäns oder eines Besatzungsmitgliedes zu treffen, so
fern das den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
nicht widerspricht;

4. Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des Kapitäns, 
eines Besatzungsmitgliedes oder eines Passagiers zu tref
fen oder deren Rückreise zu veranlassen;

5. jede Erklärung und jedes andere Dokument, das nach 
den Rechtsvorschriften des Entsendestaates im Zusam
menhang mit Schiffen des Entsendestaates und ihrer La
dung vorgeschrieben ist, entgegenzunehmen, auszustel
len, zu verlängern oder zu beglaubigen und die Schiffs
papiere zu überprüfen.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, in Über
einstimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaa
tes dem Kapitän oder einem Besatzungsmitglied eines Schif
fes des Entsendestaates jede Unterstützung und Hilfe zu er
weisen und mit ihm vor den Gerichten und anderen zustän
digen Organen des Empfangsstaates aufzutreten.

Artikel 43
(1) Beabsichtigen die Gerichte oder andere zuständige Or

gane des Empfangsstaates, Zwangsmaßnahmen oder eine 
Untersuchung an Bord eines Schiffes des Entsendestaates 
durchzuführen, so ist die konsularische Amtsperson davon 
durch die zuständigen Organe des Empfangsstaates zu ver
ständigen. Eine solche Mitteilung hat rechtzeitig zu erfolgen, 
damit die konsularische Amtsperson anwesend sein kann. 
War die konsularische Amtsperson bei der Durchführung 
dieser Maßnahmen nicht anwesend, geben ihr die zuständi
gen Organe des Empfangsstaates darüber auf Ersuchen eine 
schriftliche Information. Läßt die Dringlichkeit der durchzu
führenden Maßnahmen eine vorherige Benachrichtigung der 
konsularischen Amtsperson nicht zu, so stellen die zuständi
gen Organe des Empfangsstaates der konsularischen Amts
person über die Vorkommnisse und die durchgeführten Maß
nahmen eine schriftliche Information zu, ohne daß die kon
sularische Amtsperson darum ersucht.

(2) Absatz 1 findet auch dann Anwendung, wenn der Ka
pitän oder Besatzungsmitglieder zu Vorkommnissen im 
Zusammenhang mit dem Schiff des Entsendestaates durch 
die zuständigen Organe des Empfangsstaates an Land ver
nommen werden sollen.

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine An
wendung bei üblichen Zoll-, Paß- und Hygienekontrollen.

Artikel 44
(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates setzen 

eine konsularische Amtsperson umgehend davon in Kenntnis, 
wenn ein Schiff des Entsendestaates Schiffbruch erleidet, 
strandet oder von einer anderen Havarie in einem Hafen, 
den Territorial- und Binnengewässern des Empfangsstaates 
betroffen wird, und benachrichtigen sie über die Maßnahmen, 
die zur Rettung und Bergung von Menschen, Schiff und 
Ladung getroffen wurden. Eine konsularische Amtsperson 
kann dem Schiff des Entsendestaates, dem Kapitän, den Be
satzungsmitgliedern und den Passagieren jegliche Hilfe lei
sten sowie , Maßnahmen zur Sicherstellung der Ladung und 
zur Reparatur des Schiffes treffen.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann im Namen des 
Eigentümers des Schiffes des Entsendestaates Maßnahmen 
ergreifen, die der Eigentümer des Schiffes oder der Ladung 
selbst hätte veranlassen können, wenn weder der Kapitän 
noch der Eigentümer des Schiffes, sein Agent oder die zustän
dige Versicherung in der Lage sind, die notwendigen Maß
nahmen zur Sicherstellung oder Verfügung über ein sol
ches Schiff oder seine Ladung zu treffen.

(3) Die Bestimmungen in Absatz 1 und 2 gelten auch für 
Gegenstände, die Eigentum eines Staatsbürgers des Entsen
destaates sind und sich auf einem Schiff des Empfangsstaates 
oder eines dritten Staates befanden, an der Küste oder in 
den Gewässern des Empfangsstaates als Strandgut gefunden 
oder einem Hafen dieses Staates zugestellt wurden.

(4) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates erweisen 
einer konsularischen Amtsperson bei den von ihr zu ergrei
fenden Maßnahmen, die mit der Havarie eines Schiffes des 
Entsendestaates im Zusammenhang stehen, jede notwendige 
Unterstützung.

(5) Ein havariertes Schiff des Entsendestaates, seine Ladung 
und Vorräte sind im Empfangsstaat von Zöllen, Gebühren 
und Abgaben befreit, wenn sie nicht zur Verwendung im 
Empfangsstaat verbleiben.

Artikel 45
Die Artikel 41 bis 44 dieses Vertrages werden sinngemäß 

auf Luftfahrzeuge des Entsendestaates angewandt.

Artikel 46
Eine konsularische Vertretung kann mit Zustimmung des 

Empfangsstaates konsularische Funktionen für einen dritten 
Staat im Empfangsstaat ausüben.

Artikel 47
Eine konsularische Amtsperson ist berechtigt, im Emp

fangsstaat Konsulargebühren in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften des Entsendestaates zu erheben.

K a p i t e l  V
Allgemeine Bestimmungen und Schlußbestimmungen

Artikel 48
Alle Personen, die nach diesem Vertrag Erleichterungen, 

Privilegien und Immunitäten genießen, sind unbeschadet der
selben verpflichtet, die Rechtsvorschriften des Empfangsstaa
tes, einschließlich der Verkehrsbestimmungen und der Ver
sicherungsvorschriften für Fahrzeuge, einzuhalten und sich 
nicht in die inneren Angelegenheiten des Empfangsstaates 
einzumischen.

Artikel 49
(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten auch für die 

konsularische Tätigkeit der diplomatischen Mission des Ent
sendestaates. Für ein Mitglied des diplomatischen Personals 
der diplomatischen Mission des Entsendestaates, das mit der 
Ausübung konsularischer Funktionen betraut wurde, gelten 
die in diesem Vertrag festgelegten Rechte und Pflichten einer 
konsularischen Amtsperson. Diese Diplomaten sind dem 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Empfangs
staates zu notifizieren. Sehen die Rechtsvorschriften des Emp
fangsstaates die Übergabe eines Konsularpatents und die 
Ausstellung eines Exequaturs vor, so ist dieses kostenlos aus
zustellen.

(2) Die Wahrnehmung konsularischer Funktionen durch 
ein Mitglied des diplomatischen Personals der diplomatischen 
Mission nach Absatz 1 berührt nicht seine Erleichterungen, 
Privilegien und Immunitäten, die ihm aufgrund seines 
diplomatischen Status gewährt werden.

Artikel 50
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am 

30. Tag nach Austausch der Ratifikationsurkunden, der in 
Sana’a erfolgt, in Kraft.

(2) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und behält seine Gültigkeit bis zum Ablauf von sechs Mona
ten nach dem Tag, an dem ihn eine der Hohen Vertragschlie
ßenden Seiten schriftlich auf diplomatischem Wege kündigt.

Zu Urkund 'dessen haben die Bevollmächtigten der Hohen 
Vertragschließenden Seiten diesen Vertrag unterzeichnet und 
gesiegelt.

Geschehen in Berlin am 2. Mai 1986 in zwei Exemplaren, 
jedes in deutscher und arabischer Spracht, wobei beide Texte 
gleichermaßen gültig sind.
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